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34 Vgl. Grüner Gemeinderatsklub, Binder Sigrid, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2008.

Armutsgefährdung

Empfehlungen
Die Erstellung eines kommunalen Armutsberichtes zur besseren Erfassung der Armutssitu-
ation und einer effizienten, bedarfsgerechten Maßnahmenplanung und zur wirtschaftspoli-
tischen Steuerung in Graz ist erforderlich. Im Anschluss daran können von der Stadt Graz in 
Kooperation mit anderen Einrichtungen spezifische Maßnahmen für besonders gefährdete 
Gruppen (MigrantInnen, Frauen, Familien mit mehreren Kindern, Alleinerziehende, Pensionis-
tInnen, Personen mit lediglich Pflichtschulabschluss) durchgeführt werden.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Ein Antrag zur Vermeidung und Bekämpfung von Armut und Erstellung eines Armutsberichtes 
betreffend Kinder und Jugendliche wurde von GR Heinz Baumann gestellt.34

Stadträtin Edlinger bereitet einen Armutsbericht vor. Außerdem wird eine Studie über „Sozial-
hilfekarrieren“ erstellt.
Aus Sicht der Schuldnerberatung Steiermark wäre es wünschenswert, die Verschuldenssitu-
ation der GrazerInnen, insbesondere der armutsgefährdeten und der von Armut betroffenen 
GrazerInnen, im Rahmen des Armutsberichtes mit zu untersuchen.

Mit der Erstellung eines „Grazer Aktionsprogrammes gegen Armut“ wurde im Frühjahr 2009 
begonnen. Dazu wurden von Stadträtin Edlinger vier Arbeitskreise eingerichtet: (1) Armut und 
Gender (spezifische Armutsbedrohung von Frauen und Männern), (2) Familien (Kinder- und 
Jugendarmut/Alleinerziehende/Großfamilien), (3) MigrantInnen und (4) SeniorInnen. In den Ar-
beitsgruppen wurden Maßnahmen zu unterschiedlichen Themenbereichen wie Einkommen/
Arbeit/Arbeitslosigkeit, Wohnen/Wohnungslosigkeit, Gesundheit, gesellschaftliche Teilhabe, 
etc. erarbeitet.

Umsetzung

  
	 ja	 nein	 teils

Empfehlungen
Neben der Vorbeugung von Armut durch Aus- und Weiterbildung, besonders von ungelernten 
Arbeitskräften, liegt das größte Potenzial zur Armutsverminderung in der Schaffung, Förde-
rung und Sicherung von Vollzeitbeschäftigung, da die Armutsgefährdungsquote von Vollzeitbe-
schäftigten mit 6% am niedrigsten liegt.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Sozilstadträtin Elke Edlinger: „Die Stadt führt arbeitsmarktpolitische Projekte gemeinsam mit 
der Arbeitsmarktverwaltung durch, z.B. Nowa. ERfA schafft Zuverdienstmöglichkeiten für So-
zialhilfeempfängerInnen. Der Einfluss der Stadt ist aber im Handel zu gering. In städtischen 
Beschäftigungsverhältnissen, z.B. beim Reinigungspersonal, könnte die Stadt selbstverständ-
lich mehr tun.“

Umsetzung

  
	 ja	 nein	 teils

Empfehlungen
Maßnahmen zur Reduktion von prekären Arbeitsverhältnissen, insbesondere von Frauen, 
müssen ergriffen werden.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Die Empfehlung ist noch nicht umgesetzt worden.

Umsetzung

   

	 ja	 nein	 teils
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35 Vgl. Friedensbüro der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2008.
36 Vgl. Grüner Gemeinderatsklub, Binder Sigrid, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2008.

Islamophobie

Empfehlungen
Eine adäquate öffentliche Information über Islam und Muslime ist erforderlich, um Bedrohungs-
ängste in der Bevölkerung zu entkräften. Die Fortsetzung und Verstärkung des Dialogs zwi-
schen den Religionsgruppen wird empfohlen.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Die Empfehlung ist noch nicht umgesetzt worden.

Umsetzung

   

	 ja	 nein	 teils

Empfehlungen
Die Unterstützung von Maßnahmen gegen Diskriminierung iSd Gleichbehandlungsrechts und 
seinen Anwendungsbereichen (Arbeitsmarkt) wird empfohlen.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Vereinzelte Initiativen durch das Integrationsreferat, die Gleichbehandlungsanwaltschaft u.a. 
bestehen.

Umsetzung

  
	 ja	 nein	 teils

Empfehlungen
Die Veröffentlichung klarer politischer Positionen gegen Diffamierung, Herabwürdigung und 
gesellschaftlichen Ausschluss von Muslimen muss erfolgen.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Es liegen keine wirklich öffentlichkeitswirksamen offiziellen Stellungnahmen vor.
Die Empfehlung ist noch nicht umgesetzt worden.

Umsetzung

   

	 ja	 nein	 teils

Rassismus

Empfehlungen
Die Schulung kultureller Vielfalt als Chance und Ressource sowie der kulturellen Gleichwer-
tigkeit ist ab dem Kindergartenalter eine vordringliche Aufgabe der Menschenrechtsbildung 
in Graz. Verstärkte einschlägige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für PädagogInnen sind zu 
treffen.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Im Auftrag des Stadtschulamtes entwickelte die ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassis-
mus ein Rahmenkonzept zum Thema „Integrationsoffensive Menschenrechtsstadt Graz“ für 
15 Grazer Pflichtschulen mit hohem MigrantInnenanteil (über 50 Prozent). Die Offensive wird 
auch im Schuljahr 2009/2010 weitergeführt werden.

Im Rahmen der Verwaltungsakademie der Stadt Graz wurden seitens des Friedensbüros Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen für KindergartenpädagogInnen durchgeführt. Trotz Rückmel-
dung der TeilnehmerInnen, dass mehr Angebote nötig seien, sind die Angebote des Friedens-
büros abgesetzt worden.35

Ein Kongress mit dem Schwerpunkt Integration ist für KindergartenpädagogInnen, ein Kon-
gress für Interkultur-LehrerInnen und „Muttersprachen“lehrerInnen geplant.36

Umsetzung

  
	 ja	 nein	 teils
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37 Vgl. Grüner Gemeinderatsklub, Sigrid Binder, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2008.

Empfehlungen
Eine Revision und Adaption des 10 Punkte Programmes gegen Rassismus muss erfolgen.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Ein neues 10 Punkte Programm für den Zeitraum 2010-2012 ist in Arbeit und soll 2009 im Ge-
meinderat beschlossen werden.

Umsetzung

   

	 ja	 nein	 teils

Empfehlungen
Die Durchführung einer Informationskampagne zum Rechtsschutz gegen Rassismus im All-
tag, in den GVB, an öffentlichen Plätzen usw. sowie einschlägige Schulungen des Personals in 
öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Die Empfehlung ist noch nicht umgesetzt worden.

Umsetzung

   

	 ja	 nein	 teils

Empfehlungen
Es muss eine regelmäßige Berichterstattung im Gemeinderat und Stellungnahmen der zustän-
digen politischen ReferentInnen, insbesondere des Bürgermeisters, geben.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Die Empfehlung ist noch nicht umgesetzt worden.37

Umsetzung

   

	 ja	 nein	 teils

Empfehlungen der Vorjahre

Empfehlungen
Die Einrichtung von mobilen Begegnungsplattformen wird empfohlen und das Angebot von 
Stadtteilmediation sollte verwirklicht werden.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Zur Stärkung des friedlichen Zusammenlebens in Graz wird Gemeinwesenarbeit in unter-
schiedlichen Formen geleistet. Die Stadt hat das Angebot von Stadtteilmediation mit eh-
renamtlichen, aber auch professionellen MediatorInnen eingeführt. Das Friedensbüro bietet 
unterschiedliche Angebote wie z.B. für BezirksrätInnen an. Die Stadt Graz zieht die Wiederein-
führung von HausmeisterInnen, die als eine Art interkulturelle VermittlerInnen fungieren sol-
len, in Betracht.

Umsetzung

  
	 ja	 nein	 teils

Empfehlungen
Die Ausweitung der bestehenden Qualitätssicherungssysteme auf alle Pflegeheime wird 
empfohlen.

Welche Maßnahme(n) wurden gesetzt? Sonstige Anmerkungen?
Keine Informationen erhalten.

Umsetzung

  

	 ja	 nein	 teils

n.a.
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Der Bericht orientiert sich an den Ereignissen, Aktivi-
täten und Bedingungen, die Menschen im Stadtgebiet 
der Stadt Graz betreffen, um eine „Lage der Menschen-
rechte in der Stadt“ beschreiben zu können. Damit sind 
auch Abgrenzungsschwierigkeiten verbunden. Erstens 
sind auch Bereiche angesprochen, die nicht in die Zu-

ständigkeit der Stadt Graz fallen, sondern in den Kom-
petenzen des Landes Steiermark oder des Bundes an-
gesiedelt sind (zB Krankenanstalten, Asylverfahren und 
Schubhaft, Arbeitsmarkt, Rechtsprechung etc.). Zwei-
tens konnte die Datenlage in einigen Bereichen nicht auf 
Graz-Stadt (zB Arbeitsmarktdaten, Daten der Justiz, Da-
ten zur Armutsgefährdung, Gleichbehandlungsanwalt-
schaft und steirische Jugendstudie) abgegrenzt werden. 
Der Bericht orientiert sich demnach nicht nach verwal-
tungsrechtlichen, sondern nach der „geographischen 
Zuständigkeit“ der Menschenrechtsstadt Graz. Der Be-
richt appelliert an die politische Verantwortung der Stadt 
als Gesamtheit von Regierung, Gemeinderat, Verwal-
tung und Zivilgesellschaft. Daher wird bei den Feststel-
lungen und Empfehlungen nicht auf die subsidiär zustän-
dige Ebene Rücksicht genommen. Der Bericht gibt also 
auch Handlungsempfehlungen, von welchen die Verfas-
serinnen und Verfasser wissen, dass sie in den Kompe-
tenzbereich des Landes Steiermark oder in die Zustän-
digkeit des Bundes, aber auch von Einrichtungen wie 
dem AMS, der KAGES und ähnlichen ausgelagerten Ser-
vicegesellschaften fallen. 
Faktum ist jedoch, dass Menschen in Graz Betroffene 
sind. Die kommunale Ebene ist diejenige, auf der Men-
schenrechte für die Einzelnen erfahrbar und spürbar 
werden. Wir gehen davon aus, dass der Bericht auch 
an die übergeordneten bzw. zuständigen Stellen weiter-
geleitet wird und von diesen genauso ernst genommen 
wird wie von der Stadt Graz. Auch die öffentliche Dis-
kussion wird unserer Meinung nach die jeweils zustän-
digen Adressaten erreichen. 

6. �Empfehlungen an die 
Stadt Graz
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Die Stadt Graz ist die erstzuständige Verwaltungsebene 
für die Anliegen der Menschen. Auf dieser Ebene werden 
die Menschenrechte für die Einzelnen erfahr- und spür-
bar. Im Sinne einer „geographischen Zuständigkeit“ und 
einer politischen Verantwortung als Menschenrechts-
stadt sollte die Stadt Graz alle Menschenrechte von allen 

Menschen, die sich im Stadtgebiet aufhalten, in gleichem 
Maße achten, schützen und gewährleisten, indem sie 
selbst diese Rechte nicht verletzt, gegen andere schützt 
oder die Interessen gegenüber Dritten, Land und Bund 
vertritt sowie die Menschenrechte für alle nach Maßga-
be ihrer Möglichkeiten faktisch wirksam werden lässt.

Die folgenden Empfehlungen sind eine Zusammenstel-
lung aus den Allgemeinen Empfehlungen des Vorjahres, 
sowie zwei neuen Empfehlungen, die an die Geschäfts-
stelle herangetragen wurden. Die Empfehlungen des Vor-
jahres werden abermals angeführt, da sie auf Grund ihres 
allgemeinen Charakters nicht an Aktualität verlieren.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz, 
verstärkte Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung 
gegen Diskriminierung zu leisten, öffentlich und eindeu-
tig gegen Diskriminierung Stellung zu beziehen sowie 
Verantwortung zu zeigen und zu übernehmen.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz, 
den Rechtsschutz gegen Diskriminierung zu verbessern 
und auszuweiten.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz, 
eine aktive Gleichstellungspolitik am Arbeitsmarkt zu 
betreiben.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz, 
alle möglichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Ar-
mut, Arbeitslosigkeit und „prekärem Wohlstand“, zu so-
zialer Inklusion und Überwindung räumlicher und sozi-
aler Segregation zu ergreifen.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz den 
Ausbau und die bedarfs- und nachfrageorientierte För-
derung des Angebotes, der Struktur und der Leistungen 
im Bereich der Menschenrechtsarbeit im Sinne des vor-
liegenden Berichtes. 

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz, 
alle möglichen Maßnahmen zur Gewaltprävention und 
Konfliktaufarbeitung zu ergreifen.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz die 
Verstärkung von Maßnahmen zur Menschenrechtsbil-
dung mit möglichst großer Reichweite und die Förde-
rung einer Kultur der Vielfalt und der Menschenrechte.
Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz 

eine Überprüfung und Verbesserung der Möglichkeiten 
zur politischen, rechtlichen, sozialen und kulturellen Par-
tizipation im Sinne einer politischen Arbeit mit den Be-
troffenen, anstatt einer Orientierung an einer Arbeit für 
die Betroffenen.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz drin-
gend die vehemente und aktive Um- und Durchsetzung 
eines menschenrechtskonformen politischen Diskurses 
in Übereinstimmung mit der Konvention zur Beseitigung 
rassistischer Diskriminierung, der Bundesverfassung 
und der Präambel des Gemeinderatsbeschlusses zur 
Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz im 
Sinne der UNO-Konvention über die Rechte des Kindes, 
allen Lebensbereichen der Kinder, ihrem Schutz und ih-
ren Entwicklungsmöglichkeiten größte Aufmerksamkeit 
zu widmen.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz, die 
Grundlagen für eine faktenbasierende Politik, welche die 
Auswirkungen auf die Menschen im Sinne eines Men-
schenrechtsquerschnittsansatzes (human-rights-main-strea-
ming) berücksichtigt und aufzeigt, zu schaffen.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz die 
nachhaltige Finanzierung und Ressourcenzuteilung für 
Maßnahmen, die zu einer Verminderung sozialer und da-
mit gesundheitlicher Chancenungleichheit beitragen.

Zur Sicherstellung der Kontinuität und Nachhaltigkeit 
soll die Stadt Graz für langfristige Vorhaben der Men-
schenrechtsarbeit mehrjährige Förderungsverträge ab-
schließen. Die Grazer Stadtregierung ist ressortüber-
greifend gefordert, in den kommenden Jahren deutlich 
höhere Ressourcen für Menschenrechtsprojekte in Graz 
zur Verfügung zu stellen. Zur Sicherung einer ausrei-
chenden Finanzierung wird die Neuverhandlung der po-
litischen Prioritätensetzung für die Vorhaben der Men-
schenrechtsstadt empfohlen.

6.1 Allgemeine Empfehlungen

6.1 Allgemeine Empfehlungen
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Die folgenden, großteils sehr konkreten Empfehlungen 
sind eine Zusammenstellung der sich aus der Evaluie-
rung in Kapitel 5.3. ergebenden nicht bzw. nur teils 
umgesetzten Empfehlungen des Vorjahres, sowie 
neue, von den verschiedenen Einrichtungen, Vereinen 
und Personen an die Geschäftsstelle herangetragene 
Empfehlungen, zu denen im Menschenrechtsbeirat 
Konsens besteht.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, die Umsetzung 
der Empfehlungen mit allen zu Gebote stehenden Mit-
teln und Möglichkeiten, formell und informell, unabhän-
gig ob im unmittelbaren oder mittelbaren Wirkungsbe-
reich, zu fördern, zu prüfen und zu verfolgen. Als „erste 
Ansprechstelle“ für die Bürgerinnen und Bürger und als 
„Anwältin für die Menschenrechtsanliegen“ ihrer Be-
wohnerinnen und Bewohner wird die Kommune – die 
Stadt – für politisch zuständig erachtet, diese Anliegen 
und Empfehlungen entgegen zu nehmen, ernsthaft zu 
prüfen und eine Entscheidung über eine angemessene 
weitere Vorgangsweise zu treffen.

Gesetzgebung und Wirkungsbereiche
•  �Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, der Charta 

zum Schutze der Menschenrechte in der Stadt beizu-
treten (Netzwerk „Konferenz der Städte für die Men-
schenrechte“). 

•  �Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, der Charta für 
die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lo-
kaler Ebene beizutreten (Council of European Muni-
cipalities and Regions, „Acting locally for Equality“ 
2006).

Verbot der Diskriminierung
•  �Es wird empfohlen, durch Aufklärungsarbeit auf gän-

gige Diskriminierungspraktiken, insbesondere in den 
Bereichen Arbeit, Wohnen und öffentliche Dienst-
leistungen, wie Bedienung in Lokalen, hinzuwei-
sen, Diskriminierung konsequent zu ahnden und in 
Wiederholungsfällen die Gewerbeberechtigung zu 
entziehen. Darüber hinaus sollte seitens der Stadt 
Graz in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern ein 
Bildungs- und Sensibilisierungsprogramm für men-
schenrechtskonformes Führen eines Unternehmens 
– in Kooperation mit den Grazer Fachstellen der Men-
schenrechts- und Antidiskriminierungsarbeit sowie 
der Gleichbehandlungsanwaltschaft– entwickelt und 
umgesetzt werden.

•  �Hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in der Arbeitswelt wird eine konsequente 
Koppelung von Wirtschaftsförderungen und der 
öffentlichen Auftragsvergabe an Gleichstellungs-
maßnahmen empfohlen. Dies sollte von der Stadt 
Graz und auch vom Land Steiermark in die Wege ge-
leitet werden.

•  �Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, die Einhaltung 
der Nichtdiskriminierungsklauseln in den städtischen 
AGB in der Praxis zu überprüfen und zu vollziehen.

Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, Verbot 
der Sklaverei, Verbot der Folter
•  �Geschlechterspezifische Gewaltpräventionsarbeit und 

Konfliktmanagement sind zu verstärken, Maßnah-
men zur Verbesserung des Opferschutzes und der 
Betreuung von jugendlichen Gewaltopfern werden 
empfohlen. Generell sollten Schutzeinrichtungen zur 
Prävention vermehrt in Schulen angesetzt werden.

•  �Es ist zu empfehlen, dass MitarbeiterInnen im Ge-
sundheitswesen flächendeckend zum Thema „Ge-
sundheitliche Folgen von Gewalt gegen Frauen und 
Kinder“ geschult werden, da sie eine zentrale Rol-
le beim Erkennen von Gewalt, der Weiterleitung von 
Betroffenen an spezialisierte Hilfseinrichtungen und 
somit der Verhinderung weiterer Gewalt haben.

•  �Es wird empfohlen, dass die Stadt Graz, gemeinsam 
mit der Exekutive und der Justiz, zur Sensibilisierung 
der Bevölkerung hinsichtlich der menschenrecht-
lichen Problematik im Bereich der High-Tech-Über-
wachung von Menschen beiträgt. Sicherheitspo-
litisch soll auf die Aufstockung der Exekutive als 
zuständige Instanz zur Wahrung öffentlicher Sicher-
heit, nicht auf die Ordnungswache, gesetzt werden.

Anspruch auf Rechtsschutz, Anerkennung als 
Rechtsperson, Gleichheit vor dem Gesetz, Schutz 
gegen willkürliche Festnahme, Anspruch auf ein 
öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen 
und unparteiischen Gericht, Recht auf Unschulds-
vermutung
•  �In Graz besteht ein dringendes Bedürfnis, das An-

gebot für rechtliche – besonders familienrechtliche 
– Beratung für Frauen zu erweitern. Aufgrund des-
sen, dass einerseits der Bedarf höher ist als das 
Rechtsberatungsangebot für Frauen in Graz und 
andererseits sich viele Frauen eine entgeltliche  
Beratung nicht leisten können, muss eine Aufsto-

6.2 Besondere Empfehlungen
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ckung der Rechtsberatung bei den bereits bestehen-
den, darauf spezialisierten Einrichtungen wie dem 
Frauenservice erfolgen. Im Frauenservice wäre die 
Einstellung einer zweiten Juristin mit 20-25 Std./Wo 
erforderlich.

•  �Die Einrichtung einer Ombudsstelle für Menschen-
rechte und gegen Diskriminierung wird empfohlen.

Schutz der Privatsphäre, Recht auf Eigentum
•  �Eine Versachlichung der Debatte zur Nutzung des 

öffentlichen Raums ist notwendig. Es wird empfoh-
len, bei Konflikten über die Nutzung des öffentlichen 
Raums auf moderierte und beteiligungsorientierte 
Gesprächsrunden zu setzen und medial zu deeska-
lieren.

Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit
•  �Einer „Stadt der Vielfalt“ kommt auch die Aufgabe 

des „Interreligiösen Dialogs“ zu. Der Interreligiöse 
Beirat solle daher an einem positiven Meinungsbil-
dungsprozess zur Errichtung einer Moschee im Sinne 
der Freiheit der Religionsausübung mitwirken. Infor-
mationsarbeit zur Förderung eines respektvollen und 
friedlichen Miteinanders ist erforderlich. 

Recht auf Meinungsäußerungs- und Informations-
freiheit
•  �Es wird empfohlen, die Verpflichtungen hinsichtlich 

eines nicht diskriminierenden politischen Diskurses 
nachdrücklich umzusetzen bzw. einzuhalten. Es wird 
eine intensive Zusammenarbeit mit den Medien in 
diesem Zusammenhang empfohlen. 

Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfrei-
heit, Partizipationsrechte
•  �Es wird empfohlen, mit anderen Städten (und Bun-

desländern) eine Verfassungsänderung zur Umset-
zung des kommunalen Wahlrechts für längerfristig 
aufenthaltsberechtige Drittstaatsangehörige auf 
Bundesebene auszuarbeiten. 

•  �Das Recht auf Berücksichtigung der Bedürfnisse und 
Wünsche von Kindern, wie in Artikel 12 KRK festge-
legt, soll durch kindergerechte rechtliche Rahmen-
bedingungen im Bereich des Bau-, Anlagen- und 
Wohnbauförderungsrechtes gewährt werden. Dabei 
könnte Kindern und Jugendlichen direkt oder indirekt 
Parteistellung eingeräumt werden. Eine Stärkung 
des Kinderparlaments wird empfohlen.

•  �Im Sinne der allgemeinen Empfehlung betreffend 

die Orientierung an politischer Arbeit mit den Betrof-
fenen anstatt einer Orientierung an einer Arbeit für 
die Betroffenen, wird die Einbeziehung, Anhörung 
und Berücksichtigung der Anliegen von Erwerbsar-
beitslosen, im besonderen des Vereins AMSEL38, sei-
tens der Grazer und Steirischen AMS-Leitung bzw. 
der städtischen und Landeseinrichtungen (Stadt- und 
Landesräte) für Soziales, empfohlen.

Recht auf soziale Sicherheit
•  �Es sollten Versorgungsmöglichkeiten für sozial 

schwache Familien eingerichtet bzw. verbessert wer-
den. Die bestehenden Einrichtungen zielen in erster 
Linie auf Einzelpersonen in Notlagen ab. Der Bericht 
zeigt jedoch, dass Familien bzw. Alleinerziehende mit 
Kindern immer häufiger in die Lage kommen, derartige 
Unterstützungen in Anspruch nehmen zu müssen.

Recht auf Arbeit, gleichen Lohn, Recht auf bezahl-
ten, regelmäßigen Urlaub und Begrenzung der Ar-
beitszeit
•  �Es wird empfohlen, die Einstellungspolitik der Stadt-

verwaltung derart zu gestalten, dass der Anteil an Mi-
grantInnen erhöht und gezielt Bewerbungs-, Qualifika-
tions- und Einstellungshemmnisse abgebaut werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass es derzeit wohl ein 
Bekenntnis zur interkulturellen Öffnung gibt, mangels 
Ausschreibungen und Neueinstellungsrestriktionen 
aus wirtschaftlichen Gründen diese Öffnung jedoch 
nicht im notwendigen Ausmaß verwirklicht werden 
kann.

•  �Es wird empfohlen, regelmäßig öffentliche Kampa-
gnen für die interkulturelle Öffnung von Behörden, 
NGOs und privaten Unternehmen zu machen und im 
Wirkungsbereich des Magistrats Graz mit gutem Bei-
spiel voranzugehen.

•  �Zur Verringerung der Armutsgefährdung wird emp-
fohlen, Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse für beson-
ders von Armut betroffene oder gefährdete Gruppen 
zu fördern und zu sichern und insbesondere im eige-
nen Hoheitsbereich Teilbeschäftigungsverhältnisse 
durch kreative Lösungen und durch Abbau von Über-
stunden hintan zu halten.

Recht auf angemessene Lebensführung: Wohnen
•  �Da die hohen Mieten auf dem freien Markt für im-

mer mehr Menschen nicht mehr leistbar sind, ist die 
Stadt Graz gefordert, ihr Gemeindewohnungsange-
bot zu vergrößern. 

38 Der Verein AMSEL wurde speziell von und für Erwerbsarbeitslose geschaffen.
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Recht auf angemessene Lebensführung:
Stadtplanung
•  �Für Jugendliche muss mehr Freiraum geschaffen 

werden. Dabei ist die Jugendbeteiligung bei der Pla-
nung sicherzustellen. Flächendeckende (ob mobile 
oder stationäre) Angebote der Offenen Jugendar-
beit mit guten Schnittstellen und Kooperationen zu 
den Jugendwohlfahrtsangeboten und anderen Be-
reichen, die Jugendliche betreffen (wie Ausbildung, 
Arbeit), wird empfohlen. Die in der Erstellung des 
Leitbildes der Offenen Jugendarbeit in Graz festge-
stellten (Ausstattungs-) Mängel sind zu beheben. Die 
Bedürfnisse von Mädchen sollen verstärkt wahrge-
nommen und berücksichtigt werden. Die Einrichtung 
eines Mädchenzentrums soll geschaffen werden.

•  �Die Stadtplanung muss auf „evidence-based plan-
ning“ (faktenbasierende Planung) umgestellt werden. 
Die Neufassung des Stadtentwicklungskonzeptes 
4.0 muss in Übereinstimmung mit den Grundlagen 
der Menschenrechtsstadt erfolgen.

•  �Stadtentwicklung und Stadtplanung sind lt. Stmk. 
Raumordnungsgesetz idgF. hoheitliche Aufgaben der 
Gemeinde. Stadtentwicklungskonzept, Flächenwid-
mungsplan und Bebauungspläne sind vom Gemein-
derat mit mind. 2/3 Mehrheit zu beschließen. Die 
Verantwortung für Stadtplanung kann und darf daher 
nicht an private InteressentInnen und InvestorInnen 
übertragen werden, vielmehr ist für die Mitwirkung 
aller betroffenen GemeindebürgerInnen zu sorgen.

Recht auf Bildung
•  �Die Umsetzung eines nachhaltigen Menschenrechts-

bildungsprojektes („Zukunftsprojekt Kultur der Men-
schenrechte“) mit möglichst großer Reichweite wird 
empfohlen. Die Einrichtung eines Projektfonds zur 
Förderung der Menschenrechtsbildung, das keines-
falls zu Lasten der bestehenden Budgets der Men-
schenrechtsarbeit gehen darf, wird angeraten. Darü-
ber hinaus sollen im Sinne einer „multiethnischen“ 
Stadt vermehrte (inter-)kulturelle Angebote, die di-
rekt in die Alltagskulturen der GrazerInnen einwirken, 
angeboten werden. Konkret sollte die Stadt Graz re-
gelmäßig Feste und Events mit allen in Graz anzutref-
fenden Kulturen und Religionen in allen Stadtteilen ini-
itieren und mit den BürgerInnen und entsprechenden 
Institutionen umsetzen.

•  �Das Unterrichtsfach „Politische Bildung“ soll um den 
notwendigen Schwerpunkt Integrationsarbeit er-
gänzt werden. Es wird dazu vorgeschlagen, Schul-
projekte zur Menschenrechtsbildung in den Grazer 
Schulen durchzuführen.

Armutsgefährdung
•  �Die Erstellung eines kommunalen Armutsberichtes 

zur besseren Erfassung der Armutssituation und ei-
ner effizienten, bedarfsgerechten Maßnahmenpla-
nung und zur wirtschaftspolitischen Steuerung in 
Graz ist erforderlich. Im Anschluss daran können von 
der Stadt Graz in Kooperation mit anderen Einrich-
tungen spezifische Maßnahmen für besonders ge-
fährdete Gruppen (MigrantInnen, Frauen, Familien 
mit mehreren Kindern, Alleinerziehende, Pensionis-
tInnen, Personen lediglich mit Pflichtschulabschluss) 
durchgeführt werden. 

•  �Neben der Vorbeugung von Armut durch Aus- und 
Weiterbildung, besonders von ungelernten Arbeits-
kräften, liegt das größte Potential zur Armutsvermin-
derung in der Schaffung, Förderung und Sicherung 
von Vollzeitbeschäftigung, da die Armutsgefähr-
dungsquote von Vollzeitbeschäftigten mit 6% am 
niedrigsten liegt.

•  �Maßnahmen zur Reduktion von prekären Arbeitsver-
hältnissen, insbesondere von Frauen, müssen ergrif-
fen werden.

•  �Es wird empfohlen, dass die Stadt Graz als Menschen-
rechtsstadt die Aspekte einer halbwegs gerechten und 
existenzsichernden Einkommens- und Sozialpolitik in 
allen Gremien einmahnt (Beschluss eines existenzsi-
chernden bedarfsorientierten Grundeinkommens, An-
hebung des Arbeitslosengeldes, etc.)

Islamophobie
•  �Eine adäquate öffentliche Information über Islam und 

Menschen muslimischen Glaubens ist erforderlich, 
um Bedrohungsängste in der Bevölkerung zu entkräf-
ten. Die Fortsetzung und Verstärkung des Dialogs 
zwischen den Religionsgruppen wird empfohlen. 

•  �Die Unterstützung von Maßnahmen gegen Diskrimi-
nierung i.S.d. Gleichbehandlungsrechts und seinen 
Anwendungsbereichen (Arbeitsmarkt) wird empfoh-
len. 

•  �Veröffentlichungen klarer politischer Positionen gegen 
Diffamierung, Herabwürdigung und gesellschaft-
lichen Ausschluss von Menschen muslimischen 
Glaubens müssen erfolgen. 

Rassismus
•  �Die Schulung kultureller Vielfalt als Chance und Res-

source sowie der kulturellen Gleichwertigkeit ist ab 
dem Kindergartenalter eine vordringliche Aufgabe 
der Menschenrechtsbildung in Graz. Verstärkte ein-
schlägige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Pä-
dagogInnen sind zu treffen. 
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•  �Die Durchführung einer Informationskampagne zum 
Rechtsschutz gegen Rassismus im Alltag, in den 
GVB, an öffentlichen Plätzen usw. sowie einschlä-
gige Schulungen des Personals in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln wird empfohlen.

•  �Es muss eine regelmäßige Berichterstattung im Ge-
meinderat und Stellungnahmen der zuständigen poli-
tischen ReferentInnen, insbesondere des Bürgermei-
sters, geben.

•  �Das Beratungs- und Betreuungsangebot von Helping 
Hands Graz muss dem Bedarf und der Nachfrage ge-
mäß finanziert werden.

Empfehlungen der Vorjahre
•  �Die Einrichtung von mobilen Begegnungsplattformen 

wird empfohlen und das Angebot von Stadtteilmedi-
ation sollte verwirklicht bzw. entsprechend der Be-
darfs- und Nachfrageabdeckung finanziell sicherge-
stellt werden.

•  �Die Ausweitung der bestehenden Qualitätssiche-
rungssysteme auf alle Pflegeheime wird empfohlen.
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Der Bericht orientiert sich an den Ereignissen, Aktivi-
täten und Bedingungen, die Menschen im Stadtgebiet 
der Stadt Graz betreffen, um eine „Lage der Menschen-
rechte in der Stadt“ beschreiben zu können. Damit sind 
auch Abgrenzungsschwierigkeiten verbunden. Erstens 
sind auch Bereiche angesprochen, die nicht in die Zu-

ständigkeit der Stadt Graz fallen, sondern in den Kom-
petenzen des Landes Steiermark oder des Bundes an-
gesiedelt sind (zB Krankenanstalten, Asylverfahren und 
Schubhaft, Arbeitsmarkt, Rechtsprechung etc.). Zwei-
tens konnte die Datenlage in einigen Bereichen nicht auf 
Graz-Stadt (zB Arbeitsmarktdaten, Daten der Justiz, Da-
ten zur Armutsgefährdung, Gleichbehandlungsanwalt-
schaft und steirische Jugendstudie) abgegrenzt werden. 
Der Bericht orientiert sich demnach nicht nach verwal-
tungsrechtlichen, sondern nach der „geographischen 
Zuständigkeit“ der Menschenrechtsstadt Graz. Der Be-
richt appelliert an die politische Verantwortung der Stadt 
als Gesamtheit von Regierung, Gemeinderat, Verwal-
tung und Zivilgesellschaft. Daher wird bei den Feststel-
lungen und Empfehlungen nicht auf die subsidiär zustän-
dige Ebene Rücksicht genommen. Der Bericht gibt also 
auch Handlungsempfehlungen, von welchen die Verfas-
serinnen und Verfasser wissen, dass sie in den Kompe-
tenzbereich des Landes Steiermark oder in die Zustän-
digkeit des Bundes, aber auch von Einrichtungen wie 
dem AMS, der KAGES und ähnlichen ausgelagerten Ser-
vicegesellschaften fallen. 
Faktum ist jedoch, dass Menschen in Graz Betroffene 
sind. Die kommunale Ebene ist diejenige, auf der Men-
schenrechte für die Einzelnen erfahrbar und spürbar 
werden. Wir gehen davon aus, dass der Bericht auch 
an die übergeordneten bzw. zuständigen Stellen weiter-
geleitet wird und von diesen genauso ernst genommen 
wird wie von der Stadt Graz. Auch die öffentliche Dis-
kussion wird unserer Meinung nach die jeweils zustän-
digen Adressaten erreichen. 

Anhang
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Demografische Daten

Alter: 	 Jahre 			   Geschlecht:	    weiblich  	    männlich

Jahreseinkommen brutto pro Jahr (bei ArbeiterInnen und Angestellten mit 14 Monatsgehältern angeben!):

   Bis 8.000,-- 	    Bis 40.000,--

   Bis 12.000,-- 	    Bis 70.000,--

   Bis 20.000,-- 	    Ab 70.001,--

Beruf: 

Interviewfragebogen „Sozialer Zusammenhalt  
und Solidarität in der Menschenrechtsstadt Graz“

1. Sozialer Zusammenhalt und Solidarität

1.1 Was sichert den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität in einer Stadt generell? 

1.2 �Was davon sichert Ihrer Einschätzung nach den sozialen Zusammenhalt  
und die Solidarität speziell in Graz? 

1.3 In welchen Bereichen orten Sie Lücken oder Defizite im sozialen Netz der Stadt Graz? 

Defizite und Lücken	 Davon betroffene Zielgruppen

Interviewfragebogen „Sozialer Zusammenhalt und Solidarität in der Menschenrechtsstadt Graz“
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1.4 Was empfinden Sie als „übersozial“ in Graz?

1.5 �Welche Personen(gruppen) erhalten Ihrer Meinung nach zu wenig an sozialstaatlichen 
Leistungen oder fallen ganz „durch das soziale Netz“?

2. Werte 

2.1 �Worin zeigt sich Ihrer Meinung nach „gelebte Solidarität“ in Graz ganz konkret?  
(Bitte um kurze Beschreibung von entsprechenden Handlungen bzw. Sachverhalten)

2.2 �Was konkret erleben Sie in der Stadt Graz als „sehr unsolidarisch bzw. sehr ungerecht“? 
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2.3 �Worin bestehen Ihrer Meinung nach die größten Widersprüche zwischen postulierten Werten 
(z.B. Solidarität, Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Menschenwürde…)  
und der von Ihnen erlebten sozialen Wirklichkeit in Graz?

2.4 �Wie stark sind folgende Werte in Graz verwirklicht?  
(0 = gar nicht verwirklicht; 5 = optimal verwirklicht)

Werte
gar nicht 

verwirklicht
0

1 2 3 4
sehr gut 

verwirklicht
5

Gerechtigkeit

Solidarität

Freiheit

Menschenwürde

Selbstverwirklichung

Leistung

Familie

Freizeit

Chancengleichheit

Sonstige und zwar:
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3. Macht und Einfluss 

3.1 Wer bestimmt Ihrer Meinung nach, was in Graz sozialpolitisch realisiert wird?

3.2 �Reihen Sie die folgenden Akteure nach ihrem Stellenwert, um Macht und Einfluss auf den so-
zialen Zusammenhalt in Graz auszuüben:  
Bitte um Reihung von 1 (höchster Einfluss) bis 11 (niedrigster Einfluss). 

  Politische Parteien (SPÖ; ÖVP; Grüne; FPÖ/BZÖ, KPÖ)

  NGOs bzw. Vereine

  Sozialpartner (ÖGB; AK; Industriellenvereinigung; Wirtschaftskammer; Landwirtschaftskammer)

  Verwaltung (Ämter und Behörden)

  Kleinbetriebe (1 bis 50 MitarbeiterInnen)

  Freundes- und Bekanntenkreis

  Medien

  Mittelbetriebe, Großunternehmen und Konzerne (ab 51 MitarbeiterInnen)

  Der einzelne Bürger/die einzelne Bürgerin

  Familie

  Sonstige, und zwar: 
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4. Maßnahmen der Zukunft  

4.1 �Welche Maßnahmen erscheinen Ihnen als die 3 wichtigsten,  
um in Zukunft den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität in Graz zu sichern?

1.

2.

3.

4.2 �Welche weiteren Ideen halten Sie für sinnvoll,  
um den sozialen Zusammenhalt in Graz erhalten oder ausbauen zu können?

4.3 �Wieviel % Ihres aktuellen Einkommens sind Sie bereit mehr an Steuern oder Abgaben  
zu bezahlen als derzeit, um die von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen  
zur Erhöhung des sozialen Zusammenhaltes finanzieren zu können? (bitte ankreuzen!)

  	0% 

  	0,1% bis 0,5%

  	0,6% bis 1%

  	mehr als 1%

  	mehr als 2%

  	……%

Danke für Ihre Mitarbeit!
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Information/Kontakt:
Geschäftsstelle des Menschenrechtsbeirates:
ETC Graz, Schubertstraße 29, A-8010 Graz
menschenrechtsbeirat@etc-graz.at




